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Eine Welt voller Bewegung

Inverkehrbringung / Inbetriebnahme 
von Motoren und drehzahlvariablen 
Antrieben nach der neuen EuP-Richtlinie
CE-Kennzeichnung
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Gesetz über die umweltgerechte
Gestaltung  energiebetriebener Produkte

Verordnung (EG) Nr. 640/2009 vom 22.Juli 2009 
zur Durchführung der Richtlinie 2005/32/EG

Internationale Normung zur
Wirkungsgradklassifizierung

IE3, IE2, IE1
IEC/EN 60034-30
IEC/EN 60034-2-1

EFF1, EFF2 und EFF3
Voluntary Agreement of CEMEP
EN 60034-2:1996+A1:1996+A2:1996

FreiwilligeFreiwillige
SelbstverpflichtungSelbstverpflichtung XX

Festlegung von Mindestwirkungsgraden
MEPS IE2 und IE3,   IE1

für Elektromotoren
MEPS… Minimum Efficiency Performance Requirements

x

EuropEurop ääisches undisches und
nationales Gesetznationales Gesetz

Richtlinie 2005/32/EG 
„Umweltgerechte Gestaltung energiebetriebener Produ kte“

Umsetzung Richtlinie 2005/32/EG
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EUP Richtlinie – Stichtage

Verordnung (EG) Nr. 640/2009 der KOMMISSION 
vom 22.Juli 2009 zur Durchführung der 
Richtlinie 2005/32/EG

Stufe 1:
Mindestwirkungsgrad (MEPS) IE2 ab 16. Juni 2011

Stufe 2:
Verschärfung auf  IE3 [Premiummotoren] erfolgt 
zum 01.01.2015 für den Leistungsbereich 7,5 kW bis 375 kW. 
Optionale Möglichkeit: IE2 + Umrichter

Stufe 3:
zum 01.01.2017 wird der Leistungsbereich auf
0,75 kW bis 375 kW erweitert.
Optionale Möglichkeit: IE2 + Umrichter IE 3IE 3

IE 1IE 1

IE 2IE 2
XX XX XX
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Richtlinie 2005 / 32 / EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 6. Juli 2005

Richtlinie 2005/32/EG
Artikel 3 

Inverkehrbringen und/oder Inbetriebnahme
(1) Die Mitgliedstaaten ergreifen die erforderliche n Maßnahmen

um sicherzustellen, dass energiebetriebene Produkte  nur
in Verkehr gebracht und/oder in Betrieb genommen werden,
wenn sie den für sie geltenden Durchführungsmaßnahm en
entsprechen und die CE-Kennzeichnung gemäß Artikel 5

tragen.
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Umsetzung der Richtlinie 2005 / 32 / EG des Europäi schen Parlaments
und des Rates vom 6. Juli 2005

Schaffung eines Rahmens für die Festlegung von Anfo rderungen an die
umweltgerechte Gestaltung energiebetriebener Produk te 

Änderung der Richtlinie 92 / 42 / EWG des Rates 
sowie der Richtlinien 96 / 57 / EG und 2000 / 55 / EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 

Umsetzung Richtlinie 2005/32/EG
in Deutschland
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Das Gesetz regelt das Inverkehrbringen, die Inbetri ebnahme 
und das Ausstellen energiebetriebener Produkte und Bauteilen 
und Baugruppen, die zum Einbau in energiebetriebene  Produkte 
bestimmt sind. 

Davon ausgenommen sind Verkehrsmittel zur Personen- und Güter-
Beförderung und energiebetriebene Produkte, die aus schließlich für 
militärische Verwendungen bestimmt sind.

Rechtsvorschriften für die Abfallbewirtschaftung un d für Chemikalien
einschließlich für flourierte Treibhausgase bleiben unberührt.

Umsetzung Richtlinie 2005/32/EG
in Deutschland
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Inverkehrbringen:
Erstmalige entgeltliche oder 
unentgeldliche Bereitstellung eines 
energiebetriebenen Produkts im 
Europäischen Wirtschaftsraum zur 
Verteilung oder zur Verwendung im 
Europäischen Wirtschaftraum, wobei 
die Vertriebsmethode ohne Belang ist.

Inbetriebnahme:
Erstmalige bestimmungsgemäße 
Verwendung eines energiebetriebenen 
Produkts durch den Endnutzer.

Ausstellen:
Aufstellen oder Vorführen zum Zweck 
der Werbung, die für das betreffende 
Produkt durchgeführt wird.

Umsetzung Richtlinie 2005/32/EG
in Deutschland
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Ein energiebetriebenes Produkt darf nur dann in 
Verkehr gebracht bzw. in Betrieb genommen werden, 
wenn es

•die Anforderungen an die 
umweltgerechte Gestaltung erfüllt, 

•die  CE-Kennzeichnung trägt, und
•mit einer Konformitätserklärung versehen ist.

IE2IE2--

Umsetzung Richtlinie 2005/32/EG
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Der Hersteller eines in Verkehr gebrachten oder in Betrieb genommenen 
Produkts, muss zehn Jahre nach Herstellung des letzten Exemplars
dieses Produkts die Unterlagen zur Konformitätsbewertung zur Einsicht 
bereithalten.

Ist der Hersteller nicht im Europäischen Wirtschaftraum niedergelassen, 
und gibt es auch keinen Bevollmächtigten, sind die Pflichten zur 
Konformitätsbewertung durch den Importeur zu erbringen.

Der Hersteller, sein Bevollmächtigter oder der Importeur 
energiebetriebener Produkte haben im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit, 
Maßnahmen zu ergreifen, um zu verhindern, dass energiebetriebene 
Produkte genutzt werden, die nicht den vorgenannten Anforderungen 
entsprechen. 

Umsetzung Richtlinie 2005/32/EG
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Der Hersteller, sein Bevollmächtigter 
oder der Importeur haben die Pflicht, 
das Produkt oder dessen Verpackung  
mit Name und Adresse so zu 
kennzeichnen, das es eindeutig 
identifiziert werden kann.

Die Kennzeichnung kann auch durch 
harmonisierte Symbole oder 
allgemein anerkannte Codes erfolgen.
Schriftliche Angaben müssen 
zumindest auch in Deutsch verfasst 
sein, wenn das Produkt dem 
Endnutzer übergeben wird, und der 
Endnutzer das Produkt nicht 
gewerblich nutzen will.

Umsetzung Richtlinie 2005/32/EG
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Energiebetriebene Produkte die, 
ohne das dafür eine Durchführungs-
rechtsvorschrift besteht, mit CE-
Kennzeichen versehen sind und 
für die eine Konformitätserklärung 
vorliegt, dürfen weder in Verkehr 
gebracht noch in Betrieb genommen 
werden.

Umsetzung Richtlinie 2005/32/EG
in Deutschland
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Inverkehrbringen:
Erstmalige entgeltliche oder unentgeltliche Bereitstellung eines
energiebetriebenen Produkts im Europäischen Wirtschaftsraum zur 
Verteilung oder zur Verwendung im Europäischen Wirtschaftraum, wobei 
die Vertriebsmethode ohne Belang ist.

WEEE-Richtlinie der EU-Kommission:
Unter Bereitstellung ist die Überlassung des Produkts nach der 
Herstellung mit dem Ziel des Vertriebs oder der Verwendung auf dem 
Gemeinschaftsmarkt zu verstehen. Das Produkt gilt als überlassen, 
sobald seine Übergabe oder Übereignung stattgefunden hat. Diese 
Überlassung kann entgeltllich oder unentgeltlich erfolgen, wobei die 
Rechtsgrundlage keine Rolle spielt.

Umsetzung Richtlinie 2005/32/EG
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Beispiele für die Inverkehrbringung / 
Inbetriebnahme 

Innereuropäischer Warenverkehr:

Ein Hersteller mit Sitz in Deutschland liefert an ein Handelsunternehmen 
in Frankreich oder einen Endkunden.

Die Überlassung des/r Produkte(s) vom Hersteller an das 
Handelsunternehmen gilt als Zeitpunkt des Inverkehrbringens. 

VEM liefert vor dem 11.06.2009 Motoren Wirkungsgradklasse EFF2 /
IE1 unter Label VEM an SERMES oder einen anderen Endkunden

VEM motors GmbH bringt die Produkte 
damit erstmalig in Verkehr. SERMES kann 
die Produkte ohne Einschränkungen 
weiterverkaufen.
Der Endkunde kann die Motoren bis zum 
15.06.2011 ohne Einschränkung in Betrieb 
nehmen - danach nicht mehr.

Stichtag ab 16. Juni 2011 
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Innereuropäischer Warenverkehr:

Ein Hersteller mit Sitz in Deutschland liefert an ein Unternehmen in 
Deutschland oder einem europäischen Land unter dem Label des 
Händlers, OEM-Kunden oder Endkunden.

Als Zeitpunkt des Inverkehrbringens gilt der Verkauf der Motoren durch 
den Händler bzw. der Verkauf des Aggregats durch den OEM-Kunden. 
Beim Endkunden ist der Termin der Inbetriebnahme entscheidend. 

VEM verkauft Motoren an den Händler 
oder OEM-Kunden unter dem Label des 
Händlers oder OEM-Kunden. 
Händler, OEM-Kunde und Endkunde 
müssen den Zeitpunkt der Inbetriebnahme 
beachten.

Stichtag ab 16. Juni 2011 

Beispiele für die Inverkehrbringung / 
Inbetriebnahme 
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Import:

Ein produzierendes Unternehmen in China liefert unter seinem Namen 
und Adresse als Zulieferer ein fertiges Produkt an ein Unternehmen in 
Deutschland. 

Als Zeitpunkt der Inverkehrbringung gilt das Verlassen der Ware aus 
dem Zoll-Lager zu dem Unternehmen nach Deutschland.

VEM kauft Motoren mit dem 
Leistungsschild Wuxi Huada zu. 
Es gibt keine Einschränkungen bezüglich 
der Inverkehrbringung bis zum 15.06.2011. 
VEM muss berücksichtigen und ggf. 
Abnehmer darauf hinweisen, daß eine 
Inbetriebnahme ab 16.06.2011 nicht mehr 
zulässig ist.

Stichtag ab 16. Juni 2011 

Beispiele für die Inverkehrbringung / 
Inbetriebnahme 
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Import:

Der produzierende Hersteller im Ausland liefert als Zulieferer an das 
Importunternehmen in Deutschland, das sich mit seinem Namen auf dem 
Produkt ausgibt. Das Importunternehmen verkauft die Produkte weiter ein
anderes Handelsunternehmen.

Als Zeitpunkt der Inverkehrbringung gilt die Überlassung des Produkts durch 
den deutschen Importeur an ein anderes Handelsunternehmen.

VEM verkauft Motoren von Wuxi Huada unter 
seinem Namen und mit seiner Adresse an 
einen Händler nach Frankreich.
Ein Verkauf der Motoren von VEM nach 
Frankreich ist nur noch begrenzt möglich. Zu 
beachten ist der Inbetriebnahme-Zeitpunkt in 
Frankreich.

Stichtag ab 16. Juni 2011 Stichtag ab 16. Juni 2011 

Beispiele für die Inverkehrbringung / 
Inbetriebnahme 
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Eigenherstellung:

Ein Unternehmen errichtet an einem Standort innerhalb des EWR eine 
Anlage zur eigenen Verwendung.

Ein Inverkehrbringen findet nicht statt. 
Entscheidend ist der Zeitpunkt der Inbetriebnahme.

Stichtag 16. Juni 2011 Stichtag 16. Juni 2011 

davordavor ab 16. 06.2011ab 16. 06.2011

Beispiele für die Inverkehrbringung / 
Inbetriebnahme 
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Beispiel der Umsetzung Richtlinie 2005/32/EG
in Österreich



Inverkehrbringung von Motoren und drehzahlvariablen Antrieben nach der neuen EuP-Richtlinie- CE-Kennzeic hnun Folie 19
© Alle Rechte bei VEM motors GmbH, jede Verfügungsbe fugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht,  bei VEM mo tors GmbH                      Lutz Schube 

Reparatur und Instandsetzung

Bereits erstmalig in Betrieb genommene Motoren
werden nach Instandsetzungsmaßnahmen, bzw Reparaturen

nicht von der Durchführungsverordnung betroffen.

Sie können uneingeschränkt im Einsatz bleiben. 
Entscheidend für die Wirksamkeit der Durchführungs-
verordnung ist der Zeitpunkt der Erstinbetriebnahme.


